
Gesetzentwurf 

Landesregierung 
Zweites Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die 
Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 

Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 9. Oktober 2025 den nachstehenden, durch 
Kabinettsbeschluss vom 24. September 2025 gebilligten und festgestellten Gesetzentwurf dem 
Landtag zur Beschlussfassung vor.  

Der Gesetzentwurf wird vor dem Landtag von der Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und 
Soziales vertreten. 

A. Problem

Durch das Inkrafttreten des neugefassten Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und des Ge-
setzes über überwachungsbedürftige Anlagen (ÜAnlG) sind einzelne Gesetzesverweisun-
gen und Begrifflichkeiten im Staatsvertrag nicht mehr zutreffend und müssen angepasst
bzw. ergänzt werden. Weiterer Änderungsbedarf ergibt sich zudem durch das neue Markt-
überwachungsgesetz vom 9. Juni 2021 (MüG), welches der Durchführung der neuen
EU-Marktüberwachungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/1020) dient und bisher im
ProdSG enthaltene Bestimmungen in einem eigenen Gesetz neu fasst.

Zusätzlich müssen im Rahmen dieses Änderungsabkommens Aufgaben, die bereits im
Konzeptpapier von 2013 niedergelegt wurden und von der ZLS in den letzten Jahren wie
vereinbart nach und nach übernommen worden sind, staatsvertraglich fixiert werden. So
werden die neuen Aufgaben der ZLS aufgrund des geänderten Gesetzes über explosions-
gefährliche Stoffe in das geänderte Abkommen aufgenommen. Ebenso wurde die Zu- 
lassung von Prüfstellen für Tanks nach der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschiffart neu geregelt und war als neue Vollzugsaufgabe der Bundesländer unter
Ausnutzung vorhandener Synergien neu zu regeln. Im gleichen Zug wird der Vertragstext
um veraltete Textbausteine, die ihre Bedeutung für die heutige Arbeit der ZLS verloren
haben, bereinigt.

B. Lösung

Die geänderten Rechtsgrundlagen sowie der geänderte Aufgabenzuschnitt der ZLS musste
in den bestehenden Staatsvertrag übernommen werden, sodass ein Abkommen zur Ände-
rung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik notwendig
war.

In den Fachministerkonferenzen ASMK und FMK wurde die Änderung des Abkommens
vorbereitet und durch Umlaufbeschluss von den Ländervertretern ratifiziert. In Hessen
kann das Abkommen zur Änderung des Staatsvertrages nur durch die Zustimmung des
Landtags gemäß Artikel 103 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen wirksam werden.
Es bedarf daher der vorliegenden gesetzlichen Regelung.

C. Befristung

Das Gesetz soll unbefristet gelten, da auch der Staatsvertrag keiner Befristung unterliegt.

D. Alternativen

Keine.
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E. Finanzielle Auswirkungen 

 1. Auswirkungen auf die Liquiditäts- oder Ergebnisrechnung 

 Liquidität Ergebnis 

Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag 
Einmalig im 
Haushaltsjahr 
2025 

31.115 Euro  31.115 Euro  

Einmalig im 
Haushaltsjahr 
2026 

32.316 Euro  32.316 Euro  

Laufend ab  
Haushaltsjahr 
2027 

33.795 Euro  33.795 Euro  

 
  Die Mittel werden im Haushaltsentwurf 2026 für den Epl. 08 berücksichtigt. 

 2. Auswirkungen auf die Vermögensrechnung 

  Keine. 

 3. Berücksichtigung der mehrjährigen Finanzplanung 

  Die Mittel werden in der mehrjährigen Finanzplanung im Epl. 08 berücksichtigt 

 4. Auswirkungen für hessische Gemeinden und Gemeindeverbände 

Keine. 

F. Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen 
und Männern 

 Keine. 

G. Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 

 Keine. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  

Zweites Gesetz  
zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens  

über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik*)

Vom 

§ 1  

Dem vom 28. August 2024 bis 12. Mai 2025 unterzeichneten Abkommen zur Änderung des 
Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik vom 16. und 17. Dezember 
1993 (GVBl. 1994 I S. 699), zuletzt geändert durch Abkommen vom 13. Juli 2015 bis  
3. November 2015 mit Gesetz vom 18. Mai 2016 (GVBl. 2016 S. 62, 63), wird zugestimmt. Das 
Abkommen wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht. 

§ 2  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem § 3 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Hessen bekannt zu geben. 
  

 
* Ändert FFN Anhang Staatsverträge Nr. 53 
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Begründung: 

A. Allgemeiner Teil 

Notwendigkeit und Zielsetzung des Änderungsabkommens 
Die Änderung des (staatsvertraglichen) Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicher-
heitstechnik (ZLS) verfolgt folgende Zielsetzungen: 
Durch das Inkrafttreten des neugefassten Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und des Gesetzes 
über überwachungsbedürftige Anlagen (ÜAnlG) sind einzelne Gesetzesverweisungen und Begriff-
lichkeiten im Staatsvertrag nicht mehr zutreffend und müssen angepasst bzw. ergänzt werden. 

Weiterer Änderungsbedarf ergibt sich zudem durch das neue Marktüberwachungsgesetz vom 
9. Juni 2021 (MüG), das der Durchführung der neuen EU-Marktüberwachungsverordnung (Ver-
ordnung (EU) 2019/1020) dient. Die bisher im ProdSG enthaltenen Bestimmungen zum Recht 
der Marktüberwachung wurden entnommen und in einem eigenen Gesetz, dem MüG, neu gefasst.  

Zusätzlich werden im Rahmen dieses Änderungsabkommens Aufgaben, die bereits im Konzept-
papier von 2013 niedergelegt wurden und von der ZLS in den letzten Jahren wie vereinbart nach 
und nach übernommen worden sind, staatsvertraglich fixiert. So werden die neuen Aufgaben der 
ZLS aufgrund des zuletzt am 2. März 2023 geänderten Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
in das geänderte Abkommen aufgenommen. Das Konzeptpapier („Optimierung des Vollzugs im 
Bereich des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – Konzept für eine Zentralstelle der Länder 
für Marktüberwachung unter dem Dach der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik“) 
wurde erstmals im September 2009 von der ZLS erstellt und beinhaltete Aufgaben im Bereich der 
Marktüberwachung, die, beginnend ab dem 1. Januar 2013, bis 2017 auf die ZLS übertragen 
wurden. Das Konzeptpapier wurde in verschiedenen Gremien der Länder (Arbeitsausschuss 
Marktüberwachung (AAMü), Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) 
sowie dem Beirat der ZLS) vorgestellt, diskutiert und letztlich beschlossen. Im gleichen Zug wird 
der Vertragstext um veraltete Textbausteine bereinigt, die ihre Bedeutung für die heutige Arbeit 
der ZLS verloren haben. 

Außerdem soll bei der ZLS eine neue Vollzugsaufgabe staatsvertraglich verankert werden. So 
soll mit Wirkung vom 1. Januar 2026 die Zulassung von Prüfstellen für Tanks nach der Gefahr-
gutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiffart übernommen werden. 

Im Rahmen des Aufgabenbereichs „Sprengen“ soll die ZLS die Richtlinienvertretung und dazu-
gehörige Marktüberwachungsaufgaben übernehmen. 

B. Besonderer Teil 
Zu § 1 (Änderung des Abkommens) 
Den unter A. beschriebenen Zielsetzungen wurde mit dem von den Fachministerkonferenzen zu-
gestimmten und von der Hessischen Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales am 
28. August 2024 in Wiesbaden für das Land unterzeichneten Abkommen zur Änderung des Ab-
kommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik Rechnung getragen.  

In Hessen kann das Abkommen nur durch die Zustimmung des Landtags in Form eines Zu- 
stimmungsgesetzes wirksam werden. Deshalb ist ein Zustimmungsgesetz gemäß Art. 103 Abs. 2 
der Verfassung des Landes Hessen notwendig. 

Zu § 2 (Inkrafttreten des Änderungsabkommens) 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Der Staatsvertrag kann erst in Kraft 
treten, wenn zuvor von allen vertragschließenden Ländern die innerstaatlichen Voraussetzungen 
für das Inkrafttreten erfüllt sind und eine entsprechende Zuleitung der Mitteilung an das Sitzland 
der ZLS erfolgt ist. Der Tag des Inkrafttretens des Abkommens gem. seinem § 3 Satz 1 wird 
dann im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gegeben.  
 
 
Wiesbaden, 9. Oktober 2025  
  
Der Hessische Ministerpräsident 
 
Boris Rhein 

Die Hessische Ministerin für Arbeit, 
Integration, Jungend und Soziales 

Heike Hofmann 
 
 
 
 
Anlage 
Abkommen zur Änderung des Abkommens  
über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
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